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VI.

Eine Notiz betreffend den gelben Galt.

Thierarzt S. Stamm in Gais (Appenzell) hat
den gelben Galt wahrend seiner vierzigjährigen Praxis
nur dreimal beobachtet. Einmal waren in einem

Doppelstall, in welchem 20 Kühe stunden, 10 Stücke

daran erkrankt. Die andere Hälfte blieb verschont.

Stamm schreibt dieses dem Umstand zu, daß die bei-

den Hälften von zwei Wärtern verschieden besorgt

worden seien. Er glanbt aus der Beobachtung dieses

und eines ähnlichen Falls zugeben zn dürfen, der

gelbe Galt (im Appenzeller Land auch „böse Euter-
strauchele" genannt) könne bei Versäumnng der Rei-

nigung der Hände durch den Melker von einem Thier
ans andere übertragen werden. — Könnte man nicht
die Art des Melkens mit größerem Recht beschuldigen?

Staatsthierarzneikunde.

Gesetz über das Samtätswesen im Kant. St. Gallen

(vom 21. Nov. 1854. Tritt den t. Jnli 1855 in Kraft).

I. Sanitätsbehörden.
Art. 1. Die Leitung und Beaufsichtigung des

Medizinalwescnö, nach jcweilcn bestehenden Gesetzen,

ist einem Sanitätsrathe und einer Sanitätskommission
übertragen.
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